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Traktandenliste 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Wir laden Sie herzlich zur Budget-Gemeindeversammlung ein, welche gemäss den folgen-
den Angaben stattfindet: 
 
 
Datum und Zeit: Montag, 16. November 2015, 20.00 Uhr 
 
Ort:  Turnhalle Mettlen 
 
Traktanden: 1. Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste 

  2. Wahl von 3 Stimmenzählenden 

  3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 01. Juni 2015 

  4. Zonenplanänderung Parzelle Nr. 5148 «Fatzenloo» von der 
   Landwirtschaftszone in die Landwirtschaftszone mit besonderer
   Nutzung Tierhaltung LwbNTH 

  5. Objektkredit Strassensanierung und Werkleitungsbau Inner-
   ortsteil in Schmidshof 

  6. Anpassung der Schwemmgebühr für die Abwasserentsorgung 
   (Reduktion), per 01.01.2016 

  7. Einbürgerung von Herr Rudolf Kvetán und  
   Frau Zita Kvetánová, Bussnang 

  8. Einbürgerung von Frau Viktória Kvetánová, Bussnang 

  9. Einbürgerung von Herr Delissen, Rothenhausen 

  10. Voranschlag und Steuerfuss 2016 

 Voranschlag 2016 Laufende Rechnung 
 Voranschlag 2016 Investitionsrechnung 
 Steuerfuss 2016 (50 %) 
 Finanzplan 

  11. Verschiedenes 

  12. Allgemeine Umfrage 
 
 
Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch und Ihre Beteiligung. 
 
 
Bussnang, im Oktober 2015   Politische Gemeinde Bussnang 
    Der Gemeinderat 
 
 
 
Pro Haushalt wird nur eine Botschaft zugestellt. Bei Bedarf können weitere Exemplare bei 
der Gemeindeverwaltung bezogen werden (Leutwyler Anita, Tel. 071 626 58 16). Die Stimm-
rechtsausweise für die Gemeindeversammlung befinden sich auf der hinteren Um-
schlagseite dieser Botschaft. Sie sind an der Versammlung abzugeben. 
 
 



November 2015   Seite 3 

Gemeindeversammlung

 
 

Traktandum 3 – Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 01. Juni 2015, 20.00 – 21.25 Uhr in der Mehrzweckhalle Bussnang 
 
 
Traktanden: 
1. Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste 
2. Wahl von 3 Stimmenzählenden 
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. November 2014 
4. Rechnung 2014 

 Laufende Rechnung 
 Investitionsrechnung 
 Bestandesrechnung 

5. Verwendung Vorschlag der Rechnung 2014 
6. Zonenplanänderung Altegg, Mettlen 
7. Wahl der Rechnungsprüfungskommission und Wahl der Mitglieder des Wahlbüros 
8. Verschiedenes und Mitteilungen 
9. Allgemeine Umfrage 
 
 
 
 
1 0.402 Allgemeines, Leitbilder, Legislaturziele  

Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste 
 
Pünktlich um 20.00 Uhr eröffnet Gemeindeammann Ruedi Zbinden die Gemeindeversamm-
lung und heisst alle Anwesenden herzlich willkommen. 
 
Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Gäste und heisst sie ebenfalls herzlich willkom-
men. 
 
Die Presse ist durch Herrn Heer vertreten. Ruedi Zbinden dankt im Voraus für eine sachliche 
und wohlwollende Berichterstattung. 
 
Verschiedene Personen, die nicht namentlich genannt werden, haben sich für die heutige 
Gemeindeversammlung entschuldigt. Ebenfalls hat sich für die heutige Versammlung Ge-
meinderat Martin Hochreutener entschuldigt, der ferienabwesend ist. 
 
Der Vorsitzende dankt der Primarschulgemeinde Bussnang für das Gastrecht, Thomas Frigg 
für das Bereitstellen der Mehrzweckhalle und den Blumenschmuck. 
 
Die Einladung an alle Stimmberechtigten wurde fristgerecht zugestellt. Eine Änderung oder 
Ergänzung der Traktandenliste wird nicht gewünscht.  
 
Von insgesamt 1’542 Stimmberechtigten sind 79 Personen anwesend. 
 
Nachdem alle Stimmberechtigten den Stimmrechtsausweis abgegeben haben, kann der 
Gemeindeammann mit dem nächsten Traktandum weiterfahren. 
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2 0.301 Gemeindeeigene Reglemente und Vorschriften 

Wahl von 3 Stimmenzählenden 
 
Als Stimmenzählende werden David Jost, Reuti, Bruno Meier, Bussnang, und Richard 
Schneider, Friltschen, vorgeschlagen und gewählt. 
 
 
 
 
3 0.303 Protokolle 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. November 2014 
 
Das Protokoll wurde mit der Einladung an alle Haushaltungen abgegeben und wird deshalb 
nicht verlesen. 
 
Nachdem keine Wortmeldung, Korrektur oder Ergänzung des Protokolls gewünscht wird, 
kann der Gemeindeammann über das Protokoll abstimmen lassen. 
Dieses wird mit grosser Mehrheit genehmigt und der Verfasserin verdankt. 
 
 
 
 
4 9.304 Jahresrechnungen im Original 

Laufende Rechnung 2014 
 
Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 734’518.93 ab. 
Budgetiert war ein Verlust von CHF 349’700.00, somit ist die Rechnung um CHF 
1’084’218.93 besser ausgefallen als budgetiert. 
 
Die Abweichungen ergaben sich vor allem aus Minderaufwand bzw. Mehrertrag im Sozialbe-
reich von CHF 201’000.00, Minderaufwand im Strassenunterhalt von CHF 279’000.00 und 
Mehrertrag bei den Steuern von CHF 304’000.00. Weitere Abweichungen wurden in der Bot-
schaft unter den Erläuterungen ausführlich erklärt. 
Mit verschiedenen Grafiken erläutert der Vorsitzende den Anwesenden die vorliegende 
Rechnung. 
 
Silvan Ziegler stört sich an den Abweichungen des Budgets gegenüber der definitiven Rech-
nung. Er spricht von einer Budgetabweichung von 12%. Silvan Ziegler wünscht künftig eine 
genauere Budgetierung und um das Eigenkapital abzubauen eine Steuerreduktion. 
 
 
Abstimmung Laufende Rechnung 2014 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zur vorliegenden Rechnung 2014 anstehen, wird 
über die Laufende Rechnung abgestimmt. 
 
Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 734’518.93 wird ohne Ge-
genstimme mit grosser Mehrheit genehmigt. 
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Investitionsrechnung 2014 
 
Im Jahre 2014 sind folgende Investitionen angefallen: 
 

 Gemeindestrassen: 
 Strassenverlegung Kirchbühl, Lanterswil (Weiterbelastung zu 100%) 
 Sanierung Dorfstrasse in Oberoppikon 
 Sanierung Viaduktstrasse in Bussnang 
 Strassenverbreiterung Strasse Lanterswil-Stehrenberg 

 Erschliessung Bachwies in Bussnang 
 Erschliessung Aspenweg in Friltschen 
 Erschliessung in Oberoppikon 
 Sanierung Waldibach in Mettlen 
 Sanierung Hauptstrasse in Mettlen (Anteil an Kantonsstrasse) 
 Grundwasserschutzzone in Mettlen, Leitungssanierungen 
 Friedhofneugestaltung in Bussnang 
 Hochwasserschutz Furtbach, Bussnang 
 EW-Versorgung 

 
 
Abstimmung Investitionsrechnung 2014 
 
Nachdem keine Fragen zur Investitionsrechnung 2014 erfolgen, wird über die Investitions-
rechnung abgestimmt. Die Investitionsrechnung 2014 wird ohne Gegenstimme mit grosser 
Mehrheit genehmigt.  
 
 
 
 

Bestandesrechnung 2014 
 
Das Wasserwerk der Politischen Gemeinde Bussnang weist eine Schuld von rund 2,2 Mio. 
aus. Der Abschreibungsbedarf ohne Werkbetriebe und Feuerwehrdepot per 31.12.2014 be-
trägt vor den ausserordentlichen Abschreibungen CHF 3’595’874.81, für Gemeindestras-
sen/Ganggelisteg CHF 1’576’084.82, Kantonsstrassenanteil CHF 403’842.90, Gemeindean-
teil Wasserleitungen CHF 269’249.55, Werkhof ohne Feuerwehrdepot CHF 1’019’652.64, 
Waldibach Mettlen CHF 47’727.50, Furtbach CHF 175’640.30, Friedhofanlage CHF 
93’110.50, Oppikerbach CHF 10’566.60. Das Eigenkapital beträgt vor der Gewinnzuweisung 
CHF 3’780’985.94.  
 
 
Abstimmung Bestandesrechnung 2014 
 
Da zur Bestandesrechnung 2014 keine Fragen erfolgen, wird über diese abgestimmt. Die 
Bestandesrechnung 2014 wird ohne Gegenstimme mit grosser Mehrheit genehmigt. 
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Verwendung Ertragsüberschuss 2014 
 
Die Rechnung 2014 der Politischen Gemeinde Bussnang schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 734’518.93 ab. Ohne einen Beschluss der Gemeindeversammlung würde 
dieser Betrag gesamthaft dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Ertragsüberschuss der Lau-
fenden Rechnung 2014 von CHF 734’518.93 wie folgt zu verwenden: 
 
Ausserordentliche Abschreibungen: 
CHF 269’248.55 Kto. 1141.04  Wasserleitungen, Gemeindeanteil 
CHF 200’601.92 Kto. 1141.08  Gemeindestrassen frühere Jahre und  
    Ganggelisteg 
CHF  140’584.50 Kto. 1141.08  Gemeindestrasse oberer Wingert 
CHF     6’481.50 Kto. 1141.09  Kantonsstrassen, Ortsdurchfahrt Oberbussnang 
CHF     5’418.72 Kto. 1146.04  Strassenkehrmaschine 
 
Zuweisung auf Konto 2390.01 Eigenkapital: 
CHF 112’183.74 Einlage Eigenkapital 
  Mit dieser Einlage würde das Eigenkapital auf   
  CHF  3’893’169.68 anwachsen. 
 
 
Gemäss Ausführungen von Ruedi Zbinden wird die finanzielle Situation in der Gemeinde gut 
beobachtet und eine Steuersenkung geprüft. Durch die Ungewissheit über die Auswirkungen 
von Finanz- und Wirtschaftserfolgen der Unternehmen im Gemeindegebiet ist eine konkrete 
Aussage verfrüht. Um allfällige Schwankungen aufzufangen, ist eine solide Finanzpolitik un-
abdingbar. Die Gemeinde ist angehalten, das Eigenkapital in guten Zeiten anzuäufnen. 
 
Silvan Ziegler stellt den Antrag, die CHF 112’183.74 nicht dem Eigenkapital zuzuweisen, 
sondern diesen Betrag den vier Unterhaltskorporationen zu übertragen. Dieser Beitrag soll 
für die Sanierung der Unterhaltskorporationsstrassen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Unterhaltskorporationen werden für ihre Aufgaben aus seiner Sicht von der Politischen Ge-
meinde Bussnang eher bescheiden unterstützt. 
 
Ruedi Zbinden weist darauf hin, dass erst kürzlich der Gemeinderat die Beiträge überprüft 
und angepasst hat und ein Gesuch der Unterhaltskorporation Bussnang, Oberbussnang und 
Rothenhausen, für das Aufstellen von Fahrverboten für den motorisierten Verkehr, gutge-
heissen hat. Die Kosten der Signale wurden von der Gemeinde übernommen, das Aufstellen 
der Signaltafeln erfolgt durch die Unterhaltskorporation. Das Befahren dieser Strassen ist 
somit nur für Berechtigte. 
 
Leo Steinbacher informiert, dass vor rund zwei/drei Jahren eine Sitzung mit allen Unterhalts-
korporationen stattgefunden hat und mit allen Beteiligten in Bezug auf den Kostenbeitrag 
eine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte. Der Kostenbeitrag  
wurde jährlich auf CHF 25’000.00 erhöht. Auf Wunsch der UK-Vertreter erfolgt der Kosten-
beitrag nach Fläche. Da die Beitragsüberprüfung erst kürzlich erfolgt ist, sieht Leo Steinba-
cher keinen Grund für die Unterstützung des Antrages von Silvan Ziegler.  
 
Röbi Engeli verweist auf die ausserordentliche Abschreibung bei der Gemeindestrasse obe-
rer Wingert in der Höhe von rund CHF 140’000.00. Der Zustand dieser Strasse könne er 
nicht beurteilen, kann sich aber vorstellen, dass es vertretbar wäre, diese Strasse aufgrund 
ihres Alters nicht ausserordentlich abzuschreiben und einen Teil den Unterhalts-
korporationen zuzuweisen.  
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Da die Unterhaltskorporationen eher ein Minimum an finanziellen Beiträgen erhalten, die 
Gesamtsumme von Fr. 112’000.— eher als hoch erachtet, stellt er den Antrag, CHF 
40’000.00 auf die vier Unterhaltskorporationen zu verteilen. 
 
Jörg Heuer weist darauf hin, dass es an der heutigen Versammlung im Wesentlichen um die 
Genehmigung der Jahresrechnung 2014 geht und es sich nicht um eine Budgetgemeinde-
versammlung handelt. Die Unterhaltskorporationen müssten bei einer gewollten Beitragsan-
passung einen Antrag zuhanden des Gemeinderates einreichen. Die Verteilung von Beiträ-
gen kann nicht an der Rechnungsgemeinde erfolgen. 
 
Da es sich bei den beiden Anträgen um nicht traktandierte Geschäfte handelt, wird abgeklärt, 
ob die Anträge von der Gemeindeversammlung erheblich erklärt werden oder nicht. Bei An-
nahme gehen die Anträge zur Prüfung und Berichterstattung zurück zum Gemeinderat, wel-
cher eine entsprechende Vorlage zur nächsten Gemeindeversammlung ausarbeiten wird. 
Röbi Engeli ist damit einverstanden, dass sein Antrag zusammen mit dem Antrag von Silvan 
Ziegler behandelt wird. 
 
 
Abstimmung Anträge 
 
Die Gemeindeversammlung erklärt mit 28 Ja-Stimmen gegen 48 Nein-Stimmen die Anträge 
als abgewiesen. Der Antrag ist erledigt. 
 
 
Abstimmung Verwendung Vorschlag der Rechnung 2014 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, kann der Vorsitzende über die Verwen-
dung des Vorschlages 2014, gemäss Antrag des Gemeinderates, zur Abstimmung gelangen. 
 
Die vorgesehene Gewinnverwendung wird mit grosser Mehrheit mit vier Gegenstimmen ge-
nehmigt. 
 
Der Vorsitzende verdankt dem Rechnungsführer, Jörg Heuer, die sauber und korrekt geführ-
te Gemeinderechnung, die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer 
würdigen dies mit einem Applaus.  
 
 
 
 
5 7.505 Zonenplan und Zonenplanänderungen 

Zonenplanänderung Altegg in Mettlen 
 
Mit dem Gestaltungsplan Nr. 14 vom 11.02.2010 wurde die Nutzung und die Auffüllung der 
Grube Altegg, Mettlen, deren Perimeter sich über die Gemeindegebiete Schönholzerswilen 
und Bussnang erstreckt, festgelegt. In der Zwischenzeit wurde der Plan für die Auffüllung 
überarbeitet und dabei kam die Betreibergesellschaft «Deponie Altegg» zum Schluss, dass 
auf den nördlichen Parzellen Nr. 3389 und 3236, die zur Gemeinde Bussnang gehören und 
die bereits rekultiviert sind, nochmals ca. 573’000 Kubik Aushubmaterial abgelagert werden 
sollen. Ein Teil des Deponiematerials, das bei der Erweiterung der Lehmgrube entsteht, wird 
intern auf einer Transportpiste angeliefert. Die extern zugelieferten Aushubmengen bzw. das 
Nettoauffüllvolumen von ca. 368’000 m3 erfolgen mittels Lkw. Es wird eine Jahresmenge von 
ca. 80’000 – 120’000 m3 angenommen, was etwa 5’000 – 7’000 Lkw-Lieferungen entspricht. 
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Begründet wird diese zusätzliche Auffüllung mit einer besseren späteren Nutzung des Land-
wirtschaftslandes und einer beim ersten Projekt falsch angenommenen Höhenkote, die zur 
Folge hätte, dass mitten im neuen Gelände eine Böschung entstehen würde. 
 
Gemäss kantonalem Richtplan ist ab einer Auffüllmenge von 20’000 m3 eine entsprechende 
Deponiezone nötig. Ca. 2/3 der Parzellen Nr. 3389 und 3236 sind bereits in der erforderli-
chen Zone. Damit das Projekt auf der ganzen Fläche bis hin zur Kantonstrasse Mettlen – Wil 
bewilligungsfähig ist, ist zwingend eine Zonenplanänderung vorzunehmen. Ebenfalls hat eine 
Anpassung des Baureglements zu erfolgen, da das aktuelle Reglement keine Deponiezone 
kennt. 
 
Änderung Baureglement 
Das Baureglement der Politischen Gemeinde Bussnang wird durch den neuen Art. 19a wie 
folgt ergänzt:  
 
Art. 19a Deponiezone  
1  Deponiezonen umfassen Gebiete, die für die Ablagerung von Abfällen gemäss Techni-

scher Verordnung über Abfälle bestimmt sind.  
2  Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie für den Deponiebetrieb notwendig sind. Sie 

werden nur befristet bewilligt und sind nach beendeter Ablagerung durch den Gesuch-
steller oder den Eigentümer zu entfernen.  

3  Deponien sind in der Regel nach Vorgaben eines Gestaltungsplans etappiert aufzufüllen 
und fachgerecht zu rekultivieren.  

4  Deponiezonen sind nach Abschluss der Endgestaltung einer sachgerechten Zone zuzu-
weisen. 

 
Die gesamte Deponie Altegg (über beide Gemeindegebiete) ist mit einem Gestaltungsplan 
überlagert. Dieser wird in einem separaten Verfahren revidiert. 
 
Kosten 
Da es sich um einen Sondernutzen eines einzelnen Grundeigentümers bzw. Betreibers han-
delt, werden die kompletten Kosten von der Betreibergesellschaft «Deponie Altegg» über-
nommen.  
 
Zeitplan 
04.12.2014  Information der Beteiligten 
02.03.2015 Beschluss Gemeinderat 
März/April 2015  Öffentliche Bekanntmachung/Projekt-Auflage  
01.06.2015 Gemeindeversammlung 

 
Anschliessend an die Zustimmung der Gemeindeversammlung werden 
die Zonenplanänderungen zusammen mit dem Beschluss des Gemeinde-
rates und dem Protokollauszug der Gemeindeversammlung dem Depar-
tement für Bau und Umwelt zur Genehmigung überwiesen. 

 
Herbst 2015 Inkrafttreten des neuen Zonenplans  
 
Betriebsdauer Die Auffüll- und Rekultivierungsarbeiten auf den Parzellen Nr. 3389 und 

3236 erstecken sich über einen Zeithorizont von ca. 5 Jahren. 
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Abstimmung Zonenplanänderung Altegg, Mettlen 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Zonenplanänderung «Deponie 
Altegg» Mettlen auf den Parzellen Nr. 3389 und 3236 zuzustimmen. 
 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, kann der Vorsitzende zur Abstimmung gelangen.  
Die Zonenplanänderungen und Änderung des Baureglements werden mit grosser Mehrheit 
und drei Gegenstimmen genehmigt. 
 
 
 
 
6 0.501 Gemeindeeigene Reglemente und Vorschriften 
 0.508 Rechnungsprüfungskommission / Suppleanten 
 0.500 Mitglieder Wahlbüro  

Wahlen für die Amtsperiode 2015 – 2019 
 
Für die Amtsperiode 2015 – 2019 sind die Mitglieder der Rechnungsprüfungs-
kommission/Suppleanten und die Mitglieder des Wahlbüros durch die Gemeindeversamm-
lung zu wählen. 
 
Per Ende Mai 2015 haben folgende Personen den Rücktritt eingereicht: 
 
Rücktritt Rechnungsprüfungskommission/Suppleanten: 
Meyenberger Ulla, Lanterswil 
Foster Hugo, Rothenhausen (Suppleant) 
 
Rücktritt Wahlbüro infolge Einsitz im Gemeinderat: 
Kesselring Beatrix, Oberbussnang 
Kiser André, Reuti 
 
 
Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission/Suppleanten: 
 
Folgende Personen werden zur Wahl vorgeschlagen: 
 
Baumberger Walter, Weingarten (bisher) 
Schönenberger Priska, Schmidshof (bisher) 
Von Grünigen Adrian, Rothenhausen (bisher) 
Albasini Marcello, Lanterswil (Suppleant, bisher) 
Rüegg Markus, Rothenhausen (neu) 
Schaffner Marco, Unteroppikon (Suppleant, neu) 
 
Die neuen Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission, Rüegg Markus und Schaffner 
Marco, stellen sich den Anwesenden kurz vor. 
 
 
Abstimmung Wahl Rechnungsrevisoren für die Amtsperiode 2015 – 2019 
 
Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorgeschlagenen Personen zur 
Wahl. 
 
 
 
 



Seite 10  November 2015

Gemeindeversammlung

Ohne Gegenstimme werden die vorgeschlagenen Personen von der Gemeindeversammlung 
gewählt. 
 
Die geleistete Arbeit der zurücktretenden Revisorin, Frau Ulla Meyenberger, und des zurück-
tretenden Suppleanten, Herr Hugo Foster, werden vom Vorsitzenden herzlich verdankt. Den 
beiden Personen wird als herzliches Dankeschön eine Geschenktasche übergeben. 
 
 
Mitglieder Wahlbüro 
 
Für das Wahlbüro werden folgende Personen vorgeschlagen: 
 
Von Amtes wegen Gemeindeammann Zbinden Ruedi, Vorsitz, und Gemeindeschreiberin 
Leutwyler Anita, Sekretariat. 
 
Kuhn Alfred, Stehrenberg (bisher) 
Scheurer Christoph, Bussnang (bisher) 
Schmid Lotti, Unteroppikon (bisher) 
Schneider Richard, Friltschen (bisher) 
Tobler Jeannette, Bussnang (bisher) 
Zingg Margrit, Rothenhausen (bisher) 
Harder Othmar, Reuti (neu) 
Herzog Andrea, Oberbussnang (neu) 
Meier Peter, Neuberg (neu) 
 
Zur Ermittlung der Ergebnisse können weitere Personen beigezogen werden, die nicht dem 
Wahlbüro angehören. 
 
 
Abstimmung Wahl Mitglieder Wahlbüro für die Amtsperiode 2015 – 2019 
 
Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorgeschlagenen Personen zur 
Wahl. 
 
Ohne Gegenstimme mit grosser Mehrheit werden die vorgeschlagenen Personen von der 
Gemeindeversammlung gewählt. 
 
 
 
 
7 Div Diverses / Verschiedenes 

Verschiedenes und Mitteilungen 
Kaminfeger 

 
Gemäss geltendem Feuerschutzgesetz setzt das Ausüben des Kaminfegerdienstes eine 
kommunale Konzession voraus. Dies hat zur Folge, dass Eigentümerinnen bzw. Eigentümer 
und Betreiberinnen bzw. der Betreiber von Feuerungs- und Abgasanlagen grundsätzlich kei-
ne Möglichkeit haben, die Kaminfegerperson auszuwählen. Aufgrund der Nachfrage betref-
fend Wechsel des Kaminfegers und die über die Jahre eingegangenen Reklamationen, hat 
der Gemeinderat nach reiflicher Überlegung entschieden, die Kaminfegerkonzession und 
Brandschutzkontrollen für das Gemeindegebiet der Politischen Gemeinde Bussnang öffent-
lich auszuschreiben. 
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Ende Februar fanden die Vorstellungsgespräche der Bewerber auf die Ausschreibung «Ka-
minfegerdienst in der Gemeinde Bussnang» statt. Die Wahl fiel auf Roman Näf, Kaminfe-
germeister aus Donzhausen, mit 20jähriger Geschäftserfahrung. Herr Näf führt diese Arbei-
ten bereits für die Gemeinden Berg, Birwinken, Erlen, Sulgen und Ortsteil Kradolf aus. Seine 
soziale und fachliche Kompetenz hat uns überzeugt und so sind wir zuversichtlich, die richti-
ge Wahl getroffen zu haben.  
 
Da vom jetzigen Konzessionsinhaber eine Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinde-
rates beim Verwaltungsgericht eingereicht wurde, konnte die neue Konzession noch nicht 
erteilt werden. 
 
Die Gemeinden Amlikon-Bissegg und Bürglen haben ebenfalls ihre Kaminfegerkonzession 
öffentlich ausgeschrieben. Alle drei Gemeinden haben bis anhin den gleichen Kaminfeger 
beauftragt. Die Gemeinde Amlikon-Bissegg hat die Konzession einem neuen Konzessionär 
vergeben, Bürglen hat die Konzession dem bisherigen Kaminfeger Erich Rusch nochmals 
erteilt, jedoch mit erheblichen Auflagen. Erich Rusch hat auch bei der Gemeinde Amlikon-
Bissegg Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderates beim Verwaltungsgericht 
eingereicht. 
 
 

Empfang der Chöre nach dem Eidg. Gesangsfest in Meiringen 
 
Nach dem eidg. Gesangsfest in Meiringen findet ein Empfang der teilnehmenden Chöre in 
Mettlen statt. Die Durchführung der Feier erfolgt am Sonntag, 21.06.2015, 19.30 Uhr, in 
Mettlen. Treffpunkt für den Umzug in Begleitung der Musikgesellschaft Mettlen, zusammen 
mit den Vereinsdelegationen und ihren Fahnen durch das Dorf zur Turnhalle, ist bei der 
ehemaligen Käserei, Weinfelderstrasse, in Mettlen. Bei schlechtem Wetter trifft man sich 
direkt in der Turnhalle in Mettlen.  
 
 

Bundesfeier 2015 
 
Die diesjährige Bundesfeier findet am Freitag, 31.07. 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle in 
Bussnang, statt. Gastgeber sind die Schützen Bussnang. Festrednerin ist die Thurgauer  
Apfelkönigin, Monika Ausderau. 
 
Den Schützen sowie der Festrednerin im Voraus ein herzliches Dankeschön. 
 
 

Budget-Gemeindeversammlung 2015 
 
Die Budgetgemeindeversammlung 2015 findet am Montag, 16.11.2015, in der Turnhalle in 
Mettlen statt. 
 
 

Ausflug 2015 
 
Am 12.06.2015 bleibt die Gemeindeverwaltung den ganzen Tag geschlossen. An diesem 
Tag findet der Ausflug der Gemeinderatsmitglieder und der Verwaltungs- und Werkhofange-
stellten im Beisein von deren Partnerinnen und Partner statt. 
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8 Div Diverses / Verschiedenes 

Allgemeine Umfrage 
 
Hans Engeli möchte wissen, wann mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes betreffend 
der Kaminfegerkonzession gerechnet werden kann und wer jetzt für die Heizungen zuständig 
ist. 
 
Ruedi Zbinden erklärt, dass der Verwaltungsgerichtsentscheid abgewartet werden muss, 
jedoch unklar ist, wie lange es dauert, bis der Entscheid vorliegt. Abklärungen beim Feuer-
schutzamt haben ergeben, dass die benötigte Zeit für alle unbekannt ist und daher auch die 
zuständigen Ämter nicht genau sagen können, ab wann mit dem Bescheid gerechnet werden 
kann. Die Heizperioden sind abgeschlossen, die Kamine wurden im Gemeindegebiet noch 
alle von Erich Rusch gereinigt. Fragen sind an die Gemeindeverwaltung zu richten, diese 
werden dann im Auftragsverhältnis den neuen Kaminfegermeister beauftragen. Bei einem 
Schadenfall löst die kantonale Meldezentrale den Alarm aus und beauftragt den für das Ge-
meindegebiet zuständigen oder stellvertretenden Kaminfeger. 
 
Gemäss Hans Schmid werden die einzelnen Kehrichtsammelpunkt in Neuberg / Margen-
mühle aufgehoben. Ihn interessiert, ob im Gemeindegebiet weitere Dörfer davon betroffen 
sind. 
 
Beatrix Kesselring informiert, dass die Aufhebung der offenen Sammelstellen nicht die Idee 
des Gemeinderates ist, sondern die KVA Thurgau angekündigt hat, ihr Kehrichtsammelsys-
tem zu ändern. Abgesehen von der Optimierung der Sammelrouten für die KVA bringt das 
neue Sammelsystem auch Vorteile für die Benützer und die Gemeinde. Zukünftig kann an 
solchen Standorten die Entsorgung des Haushaltkehrichts täglich erfolgen. Die Problematik 
von aufgerissenen Säcken entfällt. Bei der Erschliessung Bachwies in Bussnang war es auf-
grund der Bau- und Erschliessungsarbeiten möglich, einen Unterflurcontainer einzubauen. 
Die Überprüfung und Umsetzung erfolgt im ganzen Gemeindegebiet. 
Die Aufhebung der offenen Sammelstellen wird in der Einführungszeit von der KVA finanziell 
unterstützt. Daher ist die Gemeinde an der baldigen Umsetzung interessiert. 
 
Gemäss Herbert Hablützel werden die Heubelüftungen über die Mittagszeit vom Elektrizi-
tätswerk gesperrt. Aufgrund des geänderten Kochverhaltens und den einspeisenden Photo-
voltaikanlagen, könnte seiner Meinung nach die Freischaltung der Lüftungen erfolgen. 
 
Ruedi Zbinden nimmt das Anliegen von Herbert Hablützel gerne auf und wird dies dem zu-
ständigen Gemeinderat übertragen. Martin Hochreutener wird nach seinen Ferien die Abklä-
rungen treffen und sich bei Herbert Hablützel melden. 
 
Anton Moser appelliert an den Gemeinderat, in Sachen Biberproblematik im Naturschutzge-
biet Mösli aktiv zu werden und etwas in die Wege zu leiten. Die Entwicklung durch den Biber 
sei unhaltbar. Der Weiher führe kaum noch Wasser, die Ufer seien untergraben. Diesem 
Votum schliesst sich auch Bernhard Kurmann an. Die einst sehr schön angelegte Anlage bei 
der Jagdhütte Mösli sei nun enorm verunstaltet. Das Verhalten des Staates in dieser Ange-
legenheit kann er nicht nachvollziehen und löst entsprechenden Unmut aus. Im Weiher be-
finden sich Fische, die kaum noch genügend Wasser haben. 
 
Ruedi Zbinden erklärt, dass es sich bei diesem Weiher um eine private Anlage handelt und 
somit der Grundeigentümer selber in der Pflicht ist. Das erst kürzlich eingegangene Schrei-
ben des Grundeigentümers wurde der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau 
zugestellt. Der Fischereiaufseher hat einen Augenschein vorgenommen und die Jagd- und 
Fischereiverwaltung hat dazu schriftlich Stellung genommen. Es ist bekannt, dass Biber ihre 
Umgebung erheblich umgestalten können. Eine Vergitterung von sensiblen Uferbereichen 
oder ähnliche Massnahmen wurden nie untersagt. Solche Massnahmen bedürfen allerdings 
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eines ordentlichen Baugesuchs, welches vom Grundeigentümer eingereicht werden muss. 
Bis anhin ist diesbezüglich nichts erfolgt. Weiter ist der Besitzer des Weihers auch für die 
Haltung der Fische im Privatweiher verantwortlich. Der Grundeigentümer kann jederzeit den 
Fischereiaufseher mit der Ausfischung beauftragen. Die Kosten sind vom Grundeigentümer 
zu tragen, weil Infrastrukturschäden nicht als Wildschaden gelten. Weiter ist zu beachten, 
dass der Biber in der Öffentlichkeit grosse Sympathien geniesst und ein geschütztes Tier ist.  
 
Beatrix Kesselring ergänzt, dass es sich im Mösli nicht um einen Einzelfall von Biberschäden 
handelt, auch weitere private Grundeigentümer sind von Biberschäden betroffen. Keiner die-
ser Geschädigten erhält von der Öffentlichkeit finanzielle Unterstützung, da es sich um pri-
vate und nicht um öffentliche Anlagen handelt. Im Sinne der Gleichbehandlung kann sich die 
Öffentlichkeit nicht an einzelnen Privatanlagen beteiligen. Das Mösli ist ein Naturschutzge-
biet. Mit dem Eigentümer besteht ein Bewirtschaftungsvertrag. Darin verpflichtet sich die 
Gemeinde, bei Ausführung der vertraglich festgehaltenen Bewirtschaftung jährlich einen 
Kostenbeitrag an den Unterhalt zu leisten. 
Seit einigen Jahren sind die Umstände im Mösli bekannt, Augenscheine, Diskussionen und 
Schriftenwechsel haben stattgefunden. Massnahmen und Entschädigungen stützen sich auf 
die rechtlichen Grundlagen, welche dem Grundeigentümer bekannt sind und in seiner Ver-
antwortung liegen. 
 
Michael Guhl wünscht bei der Auswertung der Gesamteinwohnerzahl künftig detailliertere 
Angaben zur Konfessionszugehörigkeit. Speziell interessieren ihn auch Angaben über die 
moslemische Bevölkerung. 
 
Anita Leutwyler erklärt, dass im EDV-Programm der Gemeinde nur die Landeskirchen nach 
evangelisch oder katholisch erfasst werden können, da für diese Körperschaften der Steuer-
einzug über die Gemeinde erfolgt. 
Für die anderen Glaubensgemeinschaften können systembedingt keine Unterteilungen vor-
genommen werden. Diese sind zusammengefasst in «andere oder keine» Konfessionszuge-
hörigkeiten. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, erkundigt sich der Vorsitzende, ob Ein-
wände erhoben werden gegen die Verhandlungsführung der heutigen Gemeindeversamm-
lung. Darauf folgen keine Wortmeldungen. 
 
Abschliessend bedankt sich Gemeindeammann Ruedi Zbinden bei all denjenigen Personen, 
welche für die heutige Versammlung im Einsatz gestanden sind sowie bei allen Anwesenden 
für das Interesse am öffentlichen Geschehen oder der Teilnahme an der heutigen Versamm-
lung. Ein herzlicher Dank gilt seiner Kollegin und den Kollegen vom Gemeinderat und den 
Verwaltungs- und Werkhofangestellten. Den Besuchern wünscht er eine gute Heimkehr so-
wie ein Wiedersehen an einer nächsten Veranstaltung, eine schöne Sommerzeit und erhol-
same Ferien. 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind die Anwesenden herzlich zu einem Apéro 
eingeladen. 
 
 
 
Der Gemeindepräsident     Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
Ruedi Zbinden      Anita Leutwyler 
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Traktandum 4 – Zonenplanänderung Parzelle Nr. 5148 «Fatzenloo» 
 von der Landwirtschaftszone in die Landwirt-
 schaftszone mit besonderer Nutzung Tierhaltung 
 LwbNTH 

 
Ausgangslage 
Der Landwirtschaftsbetrieb von Familie Koller in «Fatzenloo» Unteroppikon plant die Erweite-
rung der Schweinehaltung bzw. die Erstellung eines neuen Mastschweinestalls. Aktuell wer-
den auf dem Betrieb bereits 80 Zuchtschweine mit deren Ferkelaufzucht und 94 Mast-
schweine gehalten. Nun ist in einer einzigen Etappe geplant, einen Mastschweinestall mit 
1’020 Plätzen zu erstellen. Eine Realisierung des Vorhabens im geplanten Umfang ist nur 
mit einer Zonenplanänderung möglich, da es die Grenzen der inneren Aufstockung über-
steigt. 
 
Das Grundstück (Parzelle Nr. 5148) misst total rund 4.94 ha und liegt entlang des Bahngleis 
Oppikon-Märwil.  
 

 
 
Abb. Orthophoto mit betroffener Parzelle 
 
 
Das Baureglement der Gemeinde Bussnang wird wie folgt ergänzt:  
 
Art. 17a Landwirtschaftszone für besondere Nutzung Tierhaltung  
1 Die Landwirtschaftszone für besondere Nutzung Tierhaltung LwbNTH umfasst Land, das 
der überwiegend oder ausschliesslich bodenunabhängigen Produktion landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse im Bereich der Tierhaltung dient.  
 
2 Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie Art. 16a Abs. 3 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung entsprechen.  
 
3 Bauten und Anlagen haben sich möglichst gut ins Landschaftsbild einzugliedern. Der Ge-
meinderat kann bezüglich Materialwahl, Farbgebung, Gesamtgestaltung sowie für die Um-
gebungsgestaltung und Bepflanzung Auflagen machen. Mit der Baueingabe ist ein Umge-
bungsplan einzureichen.  

4 Es gelten die Massvorschriften der Landwirtschaftszone Lw. 
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Geplante Zonenplanänderung 
Für die Erweiterung des Landwirtschaftsbetriebes werden 7'340 m² der Parzelle Nr. 5148 
von der Landwirtschaftszone Lw in eine Landwirtschaftszone mit besonderer Nutzung Tier-
haltung LwbNTH umgezont. 

Abb. Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan 

Abb. Zonenplanänderung 
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Vereinbarkeit mit dem Raumplanungsrecht  
Die Ziele und Planungsgrundsätze des Raumplanungsgesetz RPG werden bei der Planung 
bestmöglich beachtet.  
Haushälterische Bodennutzung: Mit dem Boden wird haushälterisch umgegangen, indem 
die LwbN möglichst kompakt und auf die Bedürfnisse ausgerichtet ausgeschieden wird.  
 
Erhalt von Kulturland: Die Flächen bleiben der Landwirtschaft erhalten und lassen eine 
intensive Nutzung zu.  
 
Schutz der Nachbarn vor schädlichen Einflüssen: Die nächstgelegene Dorfzone und die 
benachbarten Siedlungen in der Landwirtschaftszone werden vor Immissionen (Lärm und 
Geruch) geschützt.  
 
Sachgerechte Standorte: Das Projekt berücksichtigt die regionalen Gegebenheiten und 
unterstützt die Anpassung an veränderte Marktverhältnisse. Durch den Standort beim beste-
henden Betriebsgelände können Synergien genutzt und nachteilige Auswirkungen gering 
gehalten werden. 
 
Zeitplan 
12.01.2015 Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der beabsichtigten Zonenplanände-

rung und reicht diese an das Amt für Raumentwicklung zur Vorprüfung 
ein. 

 
09.06.2015 Die Vorprüfung beim Amt für Raumentwicklung hat ergeben, dass eine 

Genehmigung der beabsichtigten Zonenplanänderung in Aussicht gestellt 
werden kann. 

 
16.08.2015 Der Gemeinderat beschliesst, die Zonenplanänderung 'Fatzenloo' öffent-

lich aufzulegen. 
 
21.08.2015   bis   10.09.2015 Öffentliche Auflage der Zonenplanänderung und der Ände-

rung des Baureglementes (Publikation im Amtsblatt am 21.08.2015). 
 

Einsprachen sind keine eingegangen. 
 
16.11.2015 Gemeindeversammlung 

 
Anschliessend an die Zustimmung der Gemeindeversammlung werden 
die Zonenplanänderung und die Änderung des Baureglementes zusam-
men mit dem Beschluss des Gemeinderates und dem Protokollauszug 
der Gemeindeversammlung dem Departement für Bau und Umwelt zur 
Genehmigung überwiesen. 

 
Anfangs 2016 Inkrafttreten des neuen Zonenplans 
 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Zonenplanänderung auf Parzel-
le Nr. 5148 «Fatzenloo» von der Landwirtschaftszone in die Landwirtschaftszone mit beson-
derer Nutzung Tierhaltung LwbNTH und der Änderung des Baureglements zuzustimmen. 
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Traktandum 5 – Objektkredit Strassensanierung und Werkleitungs-
 bau Innerortsteil in Schmidshof 

Ausgangslage 
Gemäss Unterhaltskonzept der Gemeinde ist die Strasse im Innerortsteil von Schmidshof zu 
sanieren. 

Ein Vorprojekt hat ergeben, dass Aufgrund des Alters, der fehlenden Fundation, zahlreichen 
Flickarbeiten und des allgemein schlechten Zustandes die Strasse einen Vollausbau nötig 
hat. Der Belag ist den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen und die Reparatur der 
zahlreichen Strassenschäden ermöglichen keinen wirtschaftlichen Unterhalt. 

Projekt  
Zusammen mit der Fahrbahnsanierung erneuert das Wasserwerk im Sanierungsperimeter 
das Wasserleitungsnetz mit den entsprechenden Hausanschlüssen. Die alte Hauptleitung 
aus Guss wird durch eine grösser dimensionierte Kunststoffleitung ersetzt. Für den Lösch-
schutz werden fünf Hydranten ausgewechselt. 

Das EW Bussnang erneuert im Sanierungsperimeter die alten aufgemuften Kabel durch eine 
Rohranlage mit Verteilkabinen im Rahmen des laufenden Unterhalts- und Erneuerungsvolu-
men. 

Die Strassensanierung umfasst den Belagsaufbruch, Einbau der Fundation, Erneuerung der 
Strassenentwässerung und der normentsprechenden Randabschlüsse sowie den Einbau der 
Tragschicht. Der bestehende Strassencharakter wird beibehalten. 
Die Sanierung ist auf das Frühjahr – Sommer 2016 geplant. 
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Kosten in CHF 
Strassenbau  850’000 
Sanierung und Ausbau Wasserwerk 506’000 
 
Total Projektkosten  1’356’000 
 
 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat legt mit dem vorliegenden Projekt eine wirtschaftliche und für die Zukunft 
ausgerichtete Lösung vor. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung den Objektkredit von 
CHF 1,356 Mio. zu genehmigen. 
 
 
 
 
Traktandum 6 – Anpassung der Schwemmgebühr für die  
    Abwasserentsorgung von CHF 1.50 auf CHF 1.30 

 pro m3, per 01.01.2016 
 
Die Jahresabschlüsse bei der Abwasserrechnung konnten in den vergangenen Jahren im-
mer wieder mit einem Ertragsüberschuss präsentiert werden. Da die Gebühren für die Ab-
wasserentsorgung kostendeckend und verursachergerecht zu erheben sind, hat der Ge-
meinderat zusammen mit dem Fachingenieur eine Vollkostenrechnung erstellt. 
 
Im Wissen, dass die Gemeinde Bussnang ein Schmutzwasser-Leitungsnetz von 34 km mit 
einem Anlagenwert von 41.8 Mio Franken werterhaltend unterhalten muss, versteht sich von 
selbst, dass diese Aufgaben sehr kostenintensiv sind. 
 
Folgende Arbeiten sind für den Zeitraum 2015 – 2020 geplant: Spülarbeiten, TV-
Befahrungen, Robotersanierungen, Leitungsersatz, Schachtsanierungen, Sanierungen der 
Hochwasserentlastungen. Im Durchschnitt sind pro Jahr Kosten von ca. CHF 132’500.– zu 
erwarten. 
 
Der Abschreibungsbedarf per 31.12.2014 beträgt CHF 263’390.00, was wiederum bei einem 
Abschreibungssatz von 10% die Jahresrechnung mit CHF 26’339.00 belastet. 
 
Die Anschlussgebühren sind abhängig von den Neu- und Umbauten. Der Gemeinderat geht 
bei der Kostenrechnung von einem Mittelwert von CHF 60’000.00 aus. 
 
Die Grundgebühren für die Abwasserentsorgung werden belassen. Pro Anschluss CHF/Jahr 
90.00 / zusätzliche Wohnung je CHF/Jahr 60.00 / zusätzlich für Grossbetrieb CHF/Jahr 
200.00. 
 
Die Schwemmgebühr für die Abwasserentsorgung wird über den Frischwasserverbrauch 
ermittelt. Ausnahmen sind durch den Gemeinderat bewilligte Wasserbezüge ab Hydranten, 
wo keine Schwemmgebühren anfallen. Die Sonderregelungen für Landwirtschaftsbetriebe 
die an der Kanalisation angeschlossen sind, werden ebenfalls belassen, d.h. es werden für 
die Wohnung 200 m3  pro Jahr und für eine zweite und allfällig weitere Wohnungen je 100 
m3 pro Jahr in Rechnung gestellt. Stall- und Milchzimmerabwässer dürfen nicht in die ARA 
geleitet werden. 
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Neu müssen ab 2016 die ARA-Betreiber bzw. die Gemeinden für jeden Einwohner und Ein-
wohnergleichwert CHF 9.00 zur Reduktion von Mikroverunreinigungen einziehen und an den 
Bund weiterleiten. 
 
Der Ertrag aus den Grund- und Schwemmgebühren für die Abwasserentsorgung ergeben 
bei einem reduzierten Preis von CHF/m3 1.30 ca. CHF 302’000.00. Die Berechnung ergab, 
dass die Schwemmgebühr von CHF 1.50 auf CHF 1.30 gesenkt werden kann und trotzdem 
ein ausgeglichener Rechnungsabschluss erwartet werden kann. 
 
Ziel des Gemeinderates ist es bei einem Anlagenwert von 41.8 Mio. Franken auch einen 
soliden Grundstock in der Spezialfinanzierung zu haben. So dass Unvorhergesehenes aus-
geführt werden kann, ohne dass unmittelbar die Gebühren erhöht werden müssen. Per Ende 
2014 war das Guthaben in der Spezialfinanzierung CHF 1’147’364.76. 
 
An der Budgetgemeindeversammlung vom 17.11.2014 wurde erwähnt, dass die Anpassung 
der Schwemmgebühren für die Abwasserentsorgung in Zusammenhang mit der Erhöhung 
des Frischwasserpreises erfolgen wird. Da beim Wasserwerk diverse grössere Sanierungs-
massnahmen im Zeitfenster 2016 – 2020 erforderlich sind, kann die Berechnung des Was-
serpreises zurzeit noch nicht abgeschlossen werden. Der Gemeinderat wird diesbezüglich 
an einer späteren Versammlung die Anpassung des Frischwasserpreises vorlegen. 
 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Schwemmgebühr für die  
Abwasserentsorgung pro m3 von CHF 1.50 auf CHF 1.30 (exkl. MwSt) per 01.01.2016 zu 
senken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 20  November 2015

Gemeindeversammlung

Traktandum 7 – Einbürgerung Herr Kvetán und Frau Kvetánová,
 Bussnang 

Herr Rudolf Kvetán, geb. 26.04.1965, in Cesky Brod (Tschechische Republik), slowakischer 
Staatsangehöriger, und seine Ehefrau, Kvetánoá-Gömöryova Zita, geb. 10.06.1964, in  
Bratislawa (Slowakei), slowakische Staatsangehörige, begründen beide ihren Wohnsitz in 
der Politischen Gemeinde Bussnang. 

Das gestellte Einbürgerungsgesuch beim Kantonalen Amt beinhaltet die Personen Kvetán
Rudolf und seine Ehefrau Kvetánová-Gömöryova Zita. 

Herr Rudolf Kvetán lebt seit dem 01.02.2002 in der Gemeinde Bussnang an der Ober-
dorfstrasse 6. Seine Familie, die Ehefrau und die beiden Töchter, sind per 27.07.2002 nach 
Bussnang nachgereist. Herr Kvetán ist dipl. Ingenieur und arbeitet seit Zuzug bei der Firma 
Stadler Bussnang AG als Projektleiter. Er ist zuständig für Verkauf von Anlagen, Projekt–
finanzierung, Internationales Projektmanagement und Kooperationen.  
Herr Rudolf Kvetan hat nach dem Gymnasium die slowakische Hochschule für Technik  
besucht und als Diplomingenieur abgeschlossen. 
Frau Zita Kvetánová hat ihr Gymnasium in Bratislava absolviert und ist ausgebildete Lehre-
rin. 

Eine der beiden Töchter, Kvetán Dominika, hat das Gemeindebürgerrecht von Bussnang 
bereits erlangt. 

Im Dorf Bussnang sind Herr Kvetán und Frau Kvetánová verbunden und pflegen Kontakte zu 
Personen in der Gemeinde. Durch all die Jahre haben sich auch Freundschaften in der Um-
gebung der Gemeinde gebildet. 

Eine Delegation des Gemeinderates hat am 14. Januar 2015 ein ausführliches Gespräch mit 
dem Gesuchsteller und seiner Ehefrau geführt und dabei einen sehr guten Eindruck erhalten.  
Die Voraussetzungen für die Eignung einer Einbürgerung, die Grundlagen des politischen 
und sozialen Lebens der Schweiz, des Kantons und der Gemeinde zu kennen sowie die Er-
füllung der finanziellen Verpflichtungen und ein einwandfreier Leumund sind gegeben. Daher 
erklärt sich der Gemeinderat im Rahmen des Vorverfahrens bereits, das Gesuch der Ge-
meindeversammlung mit dem Antrag um Annahme vorzulegen. 



November 2015   Seite 21 

Gemeindeversammlung

 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Nachdem die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung vorliegt, legt der Gemeinderat das 
Einbürgerungsgesuch von Kvetán Rudolf und Kvetánová Zita der Gemeindeversammlung 
vor, mit dem Antrag, Herr Kvetán Rudolf und Frau Kvetánová Zita das Gemeindebürgerrecht 
von Bussnang, vorbehältlich der kantonalen Bewilligung, zu erteilen. 
 
 
 
 
Traktandum 8 – Einbürgerung Frau Viktória Kvetánová, Bussnang 
 
Frau Viktória Kvetánová, Oberdorf 6, 9565 Bussnang, geb. 06.06.1991, in Bratislava, (Slo-
wakei), slowakische Staatsangehörige, begründet ihren Wohnsitz in der Politischen Gemein-
de Bussnang. 
 
Frau Viktoria Kvetánová ist seit dem 27.07.2002 in Bussnang im Oberdorf 6 wohnhaft. Durch 
ihr Studium an der Universität in Zürich ist Frau Kvetánová Wochenaufenthalterin in Zürich. 
Sie ist per 27.07.2002 mit ihren Eltern und ihrer Schwester von Bratislava, Slowakei, nach 
Bussnang gezogen, da ihr Vater als Projektleiter eine Anstellung bei der Firma Stadler Buss-
nang AG angenommen hat. 
 
Frau Kvetánová hat in Bussnang die Primarschule und anschliessend die Sekundarschule in 
Weinfelden besucht. Von 2006 – 2010 die Kantonsschule in Frauenfeld und von 2010 – 2014 
die Universität Zürich. Nebst verschiedenen Sprachaufenthalten in Madrid, Lima und Toronto 
hat Frau Kvetánová am Sprachassistenzprogramm zwischen der Schweiz und Grossbritan-
nien teilgenommen. Das Programm dient den Teilnehmenden nebst dem Sammeln von Un-
terrichtserfahrungen im Ausland in erster Linie der Verbesserung bzw. Perfektionierung der 
sprachlichen Kompetenz.  
 
Im Dorf Bussnang und im Gemeindegebiet pflegt sie eher wenige Kontakte. Dies ist bedingt 
durch den früheren Besuch der Kantonsschule in Frauenfeld und durch ihr heutiges Studium 
in Zürich. Daher sind ihre Kolleginnen und Kollegen eher ausserhalb des Gemeindegebietes 
zu suchen. Frau Kvetánová möchte gerne Fremdsprachenlehrerin an einer Kantonsschule 
werden. 
Nebst ihrem Studium jobbt Frau Kvetánová bei der Sprachschule Flying Teachers in Zürich. 
 
Eine Delegation des Gemeinderates hat am 29. Dezember 2014 ein ausführliches Gespräch 
mit der Gesuchstellerin geführt und dabei einen sehr guten Eindruck erhalten. 
Die Voraussetzungen für die Eignung einer Einbürgerung, die Grundlagen des politischen 
und sozialen Lebens der Schweiz, des Kantons und der Gemeinde kennen, die Erfüllung der 
finanziellen Verpflichtungen sowie ein einwandfreier Leumund sind gegeben. 
Das Studium und der Lebensunterhalt werden von den Eltern bestritten. Nach Abschluss 
ihres Studiums wird Frau Kvetánová aber in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt aus eige-
nen Mitteln selbständig und nachhaltig zu bestreiten. Somit ist auch diese Voraussetzung 
erfüllt. Daher erklärt sich der Gemeinderat im Rahmen des Vorverfahrens bereit, das Gesuch 
der Gemeindeversammlung mit dem Antrag um Annahme vorzulegen. 
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Antrag des Gemeinderates 

Nachdem die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung vorliegt, legt der Gemeinderat das 
Einbürgerungsgesuch von Frau Viktória Kvetánová der Gemeindeversammlung vor, mit dem 
Antrag, das Gemeindebürgerrecht von Bussnang, vorbehältlich der kantonalen Bewilligung, 
zu erteilen. 

Traktandum 9 – Einbürgerung Herr Hans-Otto Delissen,  
    Rothenhausen 

Herr Hans-Otto Delissen, Neubergstrasse 4, 9565 Rothenhausen, geb. 10.07.1963, ge-
schieden, deutscher Staatsangehöriger, begründet seinen Wohnsitz in der Politischen Ge-
meinde Bussnang. 

Herr Delissen ist seit dem 20.10.2001 in der Schweiz wohnhaft. Seit dem 01.11.2008 lebt er 
in der Politischen Gemeinde Bussnang. Herr Delissen ist geschieden. Seine geschiedene 
Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder leben ausserhalb der Gemeinde. Das Wochenen-
de verbringen die Kinder beim Vater in Rothenhausen.  

Herr Delissen ist bei der Sekundarschulgemeinde Altnau angestellt. Er ist als Stütz- und För-
derlehrperson tätig und hat momentan eine Anstellung mit einem Arbeitspensum von 80%. 
Weiter besorgt er in der Mietliegenschaft an der Neubergstrasse 4 in Rothenhausen den 
Hausabwartdienst. Herr Delissen pflegt den Kontakt zur Nachbarschaft und nimmt an Dorf- 
und Gemeindeanlässen teil. 

Eine Delegation des Gemeinderates hat am 29.10.2014 ein ausführliches Gespräch mit dem 
Gesuchsteller geführt und dabei einen sehr guten Eindruck erhalten. 
Die Voraussetzungen für die Eignung einer Einbürgerung, die Grundlagen des politischen 
und sozialen Lebens der Schweiz, des Kantons und der Gemeinde zu kennen, die Erfüllung 
der finanziellen Verpflichtungen sowie ein einwandfreier Leumund sind gegeben. Daher er-
klärt sich der Gemeinderat im Rahmen des Vorverfahrens bereit, das Gesuch der Gemein-
deversammlung mit dem Antrag um Annahme vorzulegen. 
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Antrag des Gemeinderates 
 
Nachdem die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung vorliegt, legt der Gemeinderat das 
Einbürgerungsgesuch von Herr Hans-Otto Delissen der Gemeindeversammlung vor, mit dem 
Antrag, das Gemeindebürgerrecht von Bussnang, vorbehältlich der kantonalen Bewilligung, 
zu erteilen. 
 
 
 
 
Traktandum 10 – Voranschlag und Steuerfuss 2016 
 
1 Allgemeines 
Die geplanten und auszuführenden Aufgaben bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und 
sind ins Budget eingeflossen. Sanierung von Strassen und Werkleitungen sind Bestandteil 
des ständigen Auftrags und dominieren auch 2016 das Budget. Innerhalb der Verwaltung 
und dem Werkhof hat sich die neue Verantwortlichkeit beim Wasserwerk bewährt. Die Auf-
gabenbereiche des Werkhofes sind durch das Verschieben von Aufgaben aus der Verwal-
tung angestiegen. Durch die Anstellung eines Mitarbeiters im Werkhof können diese Dienst-
leistungen erledigt werden und auch die nötige Stellvertretung konnte geregelt werden.  
 
Die bevorstehenden Änderungen in der Verwaltung aufgrund der anstehenden Pensionie-
rungen des Finanz- und Steuerverwalters und der Leiterin des Sozialamtes haben zur Folge, 
dass die Aufgabenbereiche neu aufgeteilt werden. Um das neue Rechnungsmodell HRM2 
problemlos einzuführen, soll die neue Person in der Finanzverwaltung bereits im März 2016 
eingestellt werden. 
 
Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses am 15. Januar 2015 beobachtete der Ge-
meinderat und die Verwaltung deren Auswirkungen um den Werkplatz Bussnang mit Be-
sorgnis. Leider mussten wir im Herbst unsere Prognosen für die Steuererträge der juristi-
schen Personen für das laufende Jahr nach unten anpassen. 
 
Der beachtliche Aufwandüberschuss in der laufenden Rechnung ist vor allem auf die sinken-
den Erträge bei den juristischen Personen und auf die stark steigenden Sozialausgaben und 
den Wegfall des Finanzausgleiches zurückzuführen.  
 
Obwohl sich die Situation innerhalb des Jahres massiv verändert hat, ist es ein erklärtes Ziel 
am tiefen Steuerfuss festzuhalten. Der Aufwandüberschuss wird aus dem Eigenkapital aus-
geglichen.  
 
 
 
 
2 Erläuterungen zum Voranschlag 2016 der laufenden Rechnung 
 (Für Werkbetriebe gilt der Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit) 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
Die neue Arbeitsstelle in der Finanzverwaltung ist im Konto 020.301 aufgeführt. Bei den Ge-
bühren von Baubewilligungen ist davon auszugehen, dass es eher einen Rückgang geben 
wird. 
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1 Öffentliche Sicherheit 
Konto 140.311: Ein Teil der Atemschutzbekleidungen sind altersbedingt zu ersetzen. Der 
Kauf eines stationären Wasserwerfers und von zwei Tablets sind vorgesehen. Die Gebäude-
versicherung Thurgau beteiligt sich an den erwähnten Anschaffungen mit 30%. 
 
Konto 140.314: Die Hydrantenrevisionen werden im ordentlichen Umfang ausgeführt. Einige 
Hydranten werden im Rahmen von Netzsanierungen erneuert. 
 
Die Aufwendungen für die Berufsbeistandschaft Region Märstetten steigen auf Grund der 
Zunahme von Massnahmen, die durch Entscheide der KESB erlassen werden, leicht an. 
 
 
3 Kultur und Freizeit 
Konto 300.318: Die allseits geschätzte Bundesfeier wird im Rahmen der Vorjahre durchge-
führt. Im Jahr 2016 findet die Jungbürgerfeier für die Jahrgänge 1997 und 1998 statt. 
 
Konto 300.319: Der Betrag von CHF 48’000 ist für das Jubiläumsfest vorgesehen. Im Jahr 
2016 feiert die Politische Gemeinde Bussnang ihr 20-jähriges Bestehen. Der Gemeinderat 
hat sich zum Ziel gesetzt einen Meilenstein für die Einwohnerinnen und Einwohnern zu setz-
ten, der die Zusammengehörigkeit fördert. 
 
Konto 300.365: Dieses Konto beinhaltet unter anderem die finanzielle Unterstützung aller im 
Gemeindegebiet aktiven Vereine. Punktuelle Aufwendungen für Anlässe oder Empfänge von 
Vereinen und erfolgreichen Personen werden ebenfalls unter diesem Konto verbucht.  
 
 
4 Gesundheit 
Die budgetierten Kosten der Spitex basieren auf einer Kalkulation der im Jahr 2014 erbrach-
ten Pflegeleistungen. Für 2016 wird mit der Spitex Thur-Seerücken die Leistungsvereinba-
rung neu unterzeichnet. Die Ansätze zur Kostenbeteiligung der Gemeinden und Klienten 
liegen höher als 2014. Da im letzten Jahr der Jahresabschluss der Spitex Verluste schreiben 
musste, wurde vereinbart, dass die Gemeinden Beiträge für die Organisation von Pikett-, 
Fahr- und Mahlzeitendienste mitfinanzieren. Auch die Beiträge an die hauswirtschaftlichen 
Leistungen werden angepasst. Dadurch ist 2016 mit deutlichen Mehrkosten der Gemeinde 
Bussnang zur Mitfinanzierung der Spitex Thur-Seerücken zu rechnen. Es lassen sich mit 
dem Angebot der Spitex jedoch die teureren Spital- und Heimpflegeleistungen vermindern. 
 
 
5 Soziale Wohlfahrt 
Bei den Konten 581.366.01 und 581.366.02 sind genaue Voraussagen nicht möglich, dem-
zufolge halten wir uns an die Vorjahreszahlen. Wer Sozialhilfegelder bezieht, muss eine 
Schuldanerkennung unterzeichnen. Verbessert sich die wirtschaftliche Situation der betroffe-
nen Personen, werden mittels Rückzahlungsvereinbarungen die Raten bestimmt und das 
Geld fliesst wieder zurück. Verbucht werden diese Rückzahlungen unter den Konten 
581.436.01 und 581.436.02. 
 
Konto 581.366.03 ist mit einem Aufwand von CHF 198’400.00 sehr hoch. Diese Aufwendun-
gen beziehen sich zum grössten Teil auf Fremdplatzierungen von Kindern die durch die 
KESB beschlossen und die durch die Wohngemeinde vorgeschossen werden müssen. Der 
Kanton leistet einen Beitrag an die enormen Kosten und die gesetzlichen Vertreter der Kin-
der werden ebenfalls zu Kostenbeiträgen verpflichtet, verbucht werden diese Rückzahlungen 
unter den Konten 581.436.03. 
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Konto 589.366.02 Alimentenvorschüsse: Da die zahlenden Elternteile ihrer Pflicht nicht  
immer nachkommen, müssen die Alimente durch die Gemeinde vorgeschossen werden. Im 
Nachgang bemüht sich die Gemeinde, bei diesen Personen die Beträge einzufordern. (Lei-
der ist die Erfolgsquote, wie im Konto 589.436.02 berücksichtigt wird, eher gering). 
 
 
6 Verkehr 
Die aktualisierte Strassenbewertung durch einen externen Fachmann zeigt, dass das Ge-
meindestrassennetz in einem guten Zustand ist und die richtigen Sanierungsmassnahmen in 
den letzten Jahren ausgeführt wurden. 
 
Die Aufgabe der nächsten Jahre besteht darin, die Beläge vor Abnützung und Umweltein-
flüsse zu schützen, dafür eignen sich im speziellen Oberflächenbelagssanierungen. 
Im 2016 sind geplant: 
 
Bussnang - Schulstrasse  Trottoirsanierung ab Kreuzung bis Einlenker Bahnhof 
Oberbussnang – Margenmühle Belagssanierung 
Mettlen – Sonnhaldenstrasse  Einbau Deckbelag 
Oppikon – Lindenhofstrasse  Belagssanierung  
 
Gegenüber dem Bahnhof Bussnang entlang der Bahnhofstrasse hat die Gemeinde von den 
SBB einen Landstreifen erworben. Damit ein problemloser LKW-Zugang zum westlichen 
Stadler Betriebsareal gewährleistet werden kann, wird die bestehende Stützmauer im Kur-
venbereich zurückversetzt. Die Kosten für die Anpassungsarbeiten trägt die Firma Stadler. 
 
Mit der Überbauung des Ochsenareals (Parz 76) in Bussnang erfolgt die Erschliessung der 
Liegenschaften neu von Norden her über den Büntweg (Parz. 75). Dazu wird der Büntweg 
ab  Kantonsstrasse bis zur Bauzonengrenze der Parzelle 76 (Länge 31 m) auf 5 Meter Fahr-
bahnbreite ausgebaut. Die Erschliessungskosten von total CHF 68’000.00 werden zum 
grössten Teil der Parzelle 76 auferlegt. 
 
 
7 Umwelt und Raumordnung 
 
Konto 701.314.01: Am weitläufigen Wasserleitungsnetz entstehen unvorhersehbare Rohr-
brüche, welche sofort repariert werden müssen. Die Unterhaltsarbeiten an Bauwerken, Lei-
tungen, Schieber etc. werden auf das Nötigste beschränkt. Ein Netzersatz in Mettlen, Freu-
denbergstrasse, gemeinsam mit dem Elektrizitätswerk, ist hier eingerechnet. 
 
Konto 710.314: Der Kanalisationsunterhalt wie Spülarbeiten, TV-Befahrungen und 
Schachtsanierungen wird gemäss Sanierungs- und Unterhaltskonzept ausgeführt. Haltungs-
sanierungen sind in Mettlen und Unteroppikon beabsichtigt. 
 
 
Friedhof 
Die Friedhofsanlagen in Bussnang und Wertbühl werden im Jahr 2016 mit den laufenden 
Unterhaltskosten im üblichen Rahmen Kosten auslösen. Es sind keine Sanierungen und In-
vestitionen geplant. 
 
 
Gewässer 
Die Bäche sind ein lebendiges und dynamisches Werk, die in unserer Gemeinde weitgehend 
korrigiert und nur in kleinerem Umfang sich selber überlassen werden. Bei den baulichen 
Massnahmen wird heute vermehrt auf einen vielseitigen naturnahen Lebensraum Wert  
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gelegt. Mit baulichen Eingriffen wird der Entwässerung von Land und Siedlungen bei Hoch-
wassergefahr begegnet. 
 
Die Sanierung des Bussnangerbaches oberhalb des Bahnviaduktes im Wald ist eine drin-
gende Angelegenheit und wird 2016 ausgeführt.   
 
 
Raumordnung 
Konto 790.318.01: In diesem Konto sind die Aufwendungen für die Ortsplanung enthalten. 
Aufgrund des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) müssen die Gemeinden 
die kommunalen Baureglemente innerhalb einer Frist von 5 Jahren anpassen. Die Regional-
planungsgruppe (RPG) Mittelthurgau des Bezirks Weinfelden und die RPG Oberthurgau des 
Bezirks Arbon haben zusammen ein Musterreglement erarbeitet. Dieses wurde durch das 
Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau vorgeprüft und wird nach der Überarbeitung 
allen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Den Gemeinden dient die Vorlage zur Erarbeitung 
des kommunalen Baureglements zuhanden der Gemeindeversammlung. 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt, im gleichen Zusammenhang die Ortsplanung zu überarbeiten 
und die genehmigten Teilrevisionen in den Ortsplan aufzunehmen. Leider ist eine massvolle 
Erweiterung des Baugebietes aufgrund der Teilrevision der Kant. Richtplanes kaum möglich. 
Somit hat sich die Gemeinde auf die innere Verdichtung zu beschränken. 
 
 
8 Volkswirtschaft 
Elektrizitätsversorgung 
Die Elektrizitätstarife sind im Jahr 2016 deutlich tiefer, dies in Folge der sinkenden Einkaufs-
preise für elektrische Energie. Die regulatorischen Abgaben steigen jedoch in Folge der 
durch den Bund beschlossenen höheren Entschädigungen für die kostendeckenden Einspei-
severgütungen. Da die neuen Energielieferungen aus Quellen unbekannter Herkunft stam-
men, wird das EW Bussnang für die Haushaltkunden die Energie aus Wasserkraftwerken 
beziehen. Beim EW Bussnang besteht die Möglichkeit regionale Energieprodukte des Thur-
gauer Naturstroms zu beziehen (eco, bio oder sun, siehe Tarifblatt des EW Bussnang auf 
www.bussnang.ch). 
 
 
9 Finanzen und Steuern 
Der Steuerertrag der natürlichen Personen wird sich nach unseren Einschätzungen für das 
Jahr 2016 aufgrund des Bevölkerungszuwachs und der Zunahme an Steuerpflichtigen wie-
derum positiv auswirken bzw. leicht ansteigen. 
 
Bei den juristischen Personen wurden die Erträge wiederum aufgrund von Auskünften der 
entsprechenden Firmen eingeschätzt. Erfreulich ist, dass die Auftragslage gut ist und somit 
eine Vollbeschäftigung herrscht. Leider werden die Erträge der Exportwirtschaft aufgrund 
von Wertberichtigungen, ausgelöst durch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, stark zu-
rückgehen, das gleiche gilt auch für Steuern aus früheren Jahren. 
 
Konto 921.444: Der Finanzausgleichsbetrag für das Jahr 2016 ergibt eine Nullrunde. Für den 
Flächenausgleich erhält die Gemeinde Bussnang CHF 50’232 abzüglich der Steuerabschöp-
fung von CHF 55’977 aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft, ergibt eine rote Null. 
Beim Soziallastenausgleich ist aufgrund der Zahlen der Vorjahre kein Beitrag zu erwarten. 
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3 Erläuterungen zum Voranschlag 2016 der Investitionsrechnung 
 
Die anlässlich der Strassen- und Wasserleitungsprojekten geplanten Sanierungen führen zu 
Investitionen in Rohrleitungs- und Netzerneuerungsarbeiten. Speziell zu erwähnen ist dabei 
die Mittelspannungsanlage und zugehörige Trafostationsanpassungen in Mettlen anlässlich 
der Erweiterung einer östlichen Messstation bei der Siedlung Rieser, Freudenberg.  
 
Diese Erweiterung erhöht die Verfügbarkeit der nordöstlichen Versorgungsgebiete östlich 
von Rothenhausen und erlaubt auch Instandhaltungsarbeiten mit geringeren Unterbruchs-
auswirkungen. Die weiteren Unterhaltsaufwände werden im üblichen Rahmen liegen. 
 
Für das Jahr 2016 sieht das Wasserwerk die Netzsanierungen in Schmidshof innerorts, zu-
sammen mit der Strasse, vor. Für diese Wasserleitungssanierungen bestimmte der Gemein-
derat einen Gemeindeanteil von 30% an die Löschschutzkosten. 
Das Grundwasserpumpwerk Schlatt, Mettlen, muss einer umfassenden Renovierung unter-
zogen werden. Unter anderem müssen die beiden Pumpen aus dem Jahre 1948 ersetzt 
werden. Die anfallenden Kosten werden zwischen den beiden Konzessionsinhabern Schön-
holzerswilen und Bussnang aufgeteilt. 
Das Prozessleitsystem der Wasserversorgung Bussnang ist in die Jahre gekommen und 
kann nicht mehr gewartet werden. Im Weiteren wird das Prozessleitsystem mit den betriebs-
führenden Technischen Betrieben Weinfelden (TBW) verbunden.  
 
 
 
 
4 Anträge des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Vorschlag der laufenden 
Rechnung 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 853’400.00 zu genehmigen. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag der Investitions-
rechnung 2016 mit einem Rückschlag (Nettoinvestition) von CHF 2’811’300.00 zu genehmi-
gen. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen  
Gemeinde Bussnang für das Jahr 2016 auf 50% festzulegen. 
 
 
 
5 Finanzplan 2016 – 2018 
 
Da die grossen Projekte wie Gemeindehaus und Werkhof in den letzten Jahren erstellt wur-
den, sind wir bei Verwaltungsliegenschaften auf einem guten Stand. So bezieht sich der In-
vestitionsbedarf in den nächsten Jahren vor allem auf die Werterhaltung und Sanierung der 
bestehenden Anlagen. 
 
Mit der bevorstehenden Umstellung auf das harmonisierte Rechnungsmodell (HRM2) wer-
den unter anderem die Abschreibungen neu festgelegt. Die lineare Abschreibungsmethode 
soll die Regel werden (Lebensdauer als Massstab). 
 
Unser Ziel ist es, die Finanzplanung so auszurichten, dass die Verschuldung im Rahmen und 
der attraktive Steuerfuss auf dem tiefen Niveau gehalten werden kann. 
 
Gerne informieren wir Sie an der Gemeindeversammlung über die Zukunftsaussichten der 
Politischen Gemeinde Bussnang. 
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